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men betreffend die Artikel vorzulegen, und ersucht den Generalsekretär ferner, ihr diese 
Unterlagen weit vor ihrer zweiundsiebzigsten Tagung vorzulegen; 

 3. beschließt, den Punkt „Die Verantwortlichkeit internationaler Organisationen“ 
in die vorläufige Tagesordnung ihrer zweiundsiebzigsten Tagung aufzunehmen, um unter 
anderem die Frage der den Artikeln zu gebenden Form zu prüfen. 

68. Plenarsitzung 
10. Dezember 2014 
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